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Entwurfs des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2014 
- Einzelplan 10 -
Ausschusssitzung am 09.10.2013 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Ortgies, 

E 

A7 -

in der Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz wurden am 09.10. einige Fra

gen zum Entwurf des Haushaltes 2014 gestellt. 

Ich bitte Sie, ·meinen Bericht an die Mitglieder des Ausschusses für 

Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher~ 

schutz weiter zu leiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Remmel 
V 

Johannes Remmel 

05.11.2013 

Seite 1 von 3 

Aktenzeichen I - 3 I 8.1.2 

bel Antwort bitte angeben 
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Im Punkt 1.6 der Präsentation (Mittelfristige Finanzplanung) gibt 
es für 2014 und 2015 einen deutlichen Anstieg der investiven Aus
gaben, die 2016/2017 wieder stark abfallen. Welche Gründe kön
nen hierfür aufgeführt werden? 

Antwort: 

Im Entwurf des Haushaltes 2014 sind in Kapitel 10 090 "Zuschüsse der 
Europäischen Gemeinschaft (EG)" Haushaltsmittel für die Kofinanzie
rung EFRE der Förderperiode 2007 - 2013 in der Tite/gruppe (TG) 75 
"Kofinanzierung für das NRW EU-Ziel 2-Programm 2007 - 2013 'EFRE' 
(Landesanteil)" sowie für die neue Förderperiode 2014 - 2020 in der 
TG 82 "Kofinanzierung für das NRW EU-Ziel 2-Programm 2007 - 2013 
'EFRE' (Landesanteil)" etatisiert. Da die 1. Förderperiode, die in der TG 
75 etatisiert, ist, Ende 2013 ausläuft, sind hier nur noch Haushaltsmittel 
bis zum Ende des Haushaltsjahres 2015 vorgesehen. Die neue TG 82 
wurde mit Ansätzen in der MFP für die Jahre 2015 bis 2017 etatisiert. 
Hierdurch ist für das Haushaltsjahr 2015 eine Erhöhung in der MFP zu 
erkennen und da die TG 75 ab 2016 nicht mehr etatisiert wird, sind 
auch keine Ansätze in der MFP mehr vorhanden. 

Auflistung der jeweils zehn größten Mehr- und Minderausgaben 
im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr mit einer entsprechenden 
Begründung. 

Antwort: 

Ein kassenmäßiger Jahresabschluss liegt für das Haushaltsjahr 2013 
noch nicht vor. Ein Vergleich von Mehr- bzw. Minderausgaben ist aber 
erst nach Vorliegen eines solchen Abschlusses möglich. Ein Vergleich 
der Soll-Ansätze 2013 zu 2014 lässt eine solche Betrachtung nicht zu. 



In der Drucksache 15/167~. (Antwort auf eine Kleine Anfrage) hatte 
das Ministerium die Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt 
aufgeführt und Prognosen für die kommenden Jahre veröffent
licht. Sie bitten um eine aktualisierte Aufstellung der Einnahmen 
ynd Prognosen (bitte die Einnahmen aus dem neuen Entgelttatbe
stand Sümpfungswässer ebenfalls ausweisen). 

Antwort: 

Die erbetene Aufstellung ist als Anlage beigefügt. Hierzu ist Folgendes 

anzumerken: 

Die Aufstellung beinhaltet die Angaben für die Entnahmemengen und 

das Entgelt, das für das Veranlagungsjahr 2012 festgesetzt wird. Es ist 

darauf hinzuweisen, dass die tatsächlich entnommenen Wassermen

gen, die Art der Verwendung und die zum Nachweis dieser Angaben 

erforderlichen Unterlagen für 2012 erst zum 01.03.2013 nach § 3 Abs. 

2 WasEG der Festsetzungsbehörde vorzulegen waren. Die Erklärun-

gen der Wasserentnehmer sind' nach Angaben der Festsetzungsbe

hörde weitestgehend geprüft. Die Festsetzung des Entgelts für 2012 ist 

laufendes Verwaltungsgeschäft und wird sich noch in das Kalenderjahr 

2014 hineinziehen. Endfestsetzungsfrist ist der 31.12.2014. 

Vor diesem Hintergrund sind auch keine konkreten Angaben zu den 

erbetenen Sümpfungsmengen möglich. Die Mengen hierfür könnten für 

das Veranlagungsj~hr 2011 nach dem 31.12.2013 angegeben werden. 

Ansonsten wird auf die Landtags-Vorlage 16/548 verwiesen, in. der eine 

Abschätzung für das Jahr 2013 auf Basis eines längerjährigen Mittels 

getroffen wurde. 



Anlage zum Bericht 

Hochrechnung auf Basis Entnahmemenge 2012 
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Hochrechnung auf Basis Entnahmemenge 2012 

entgeltfrele Entnahmen 

IINDUSTRIE GESAMT 

343.986 

6.611.985 

7.564.925 

22.805 

955.871 

984.653 

3.209.286.1151 

798,18 

3.345,55 
0,00 

4.412,69 

42.312.3051 

Anlage zum Bencht 
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Anlage zum Bencht 

Hochrechnung auf Basis Entnahmemenge 2012 

IWASEG GESAMT, 5.612.776.4491 , 89.901.1171 

1) Wasserentnahmeentgelt hochgerechnet auf BasIs der Entnahmemengen und Nutzi 

2) Kooperationskosten auf BasIs der Kooperationskosten Im VeranlagungsJahr 2011 
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